
 
 
                
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Baugebiet „In den Bohngärten, 1. Bauabschnitt“  
   Gemeinde Lautersheim 
 
    Kaufpreis:   120,-- €/m² voll erschlossen 

  
 

Auszugsweise einige wichtige Festsetzungen zum Bebauungsplan 
„In den Bohngärten , 1. Bauabschnitt“ 

der Ortsgemeinde Lautersheim 
 

der Bebauungsplan kann jederzeit vollständig bei der Verbandsgemeindeverwaltung Göllheim eingesehen werden 
 
 

Art der baulichen Nutzung    Allgemeines Wohngebiet 
 
 

Maß der baulichen Nutzung - Gebäudehöhen (Wandhöhen) und Zahl der Wohnungen  
Die Höhe der Wohngebäude (Wandhöhe), jeweils gemess en zwischen dem angegebenen Bezugspunkt und dem Schn ittpunkt der 

Gebäudeaußenwand mit der OK Dachhaut, wird wie folg t festgesetzt: 
 
   bei den Gebäuden bergseitig der Planstraße A: (s.  Schemaskizzen A1, B1, C1) 
 
   auf der Bergseite: max. 4,10 m ab OK natürlichem  Gelände 
   auf der Talseite: max. 6,50 m ab OK Gehweg 
 
   bei den Gebäuden talseitig der Planstraße A: (s. Schemaskizzen A2, B2, C2) 
 
   auf der Bergseite:  max. 4,10 m ab OK Fahrbahn 
   auf der Talseite: max. 6,50 m ab OK natürlichem Gelände 
 
   Die natürliche Geländehöhe ist im Bauantrag durc h die Höhenangabe über NN zu vermerken und im Gelän de zu sichern.  
 
Für max. 1/3 der Gebäudelänge sind um 1 m größere Gebäudehöhen zulässig. 
 
In jedem Wohngebäude sind nicht mehr als 2 Wohnungen  zulässig. 
 
Dächer  
Dachform und Dachneigung 
Wohngebäude    Satteldach oder Walmdach                       25° - 38° 
Garagen und Nebengebäude :  Flachdach, flachgeneigt es  
   Sattel- oder Pultdach                                                                                      0°  - 15° 
   oder Dachform und-neigung wie beim Hauptgebäude 
Bei Gebäuden mit Satteldächern sind zusätzlich auch gegeneinander höhenversetzte Pultdächer zulässig. D ie Höhe des Versatzes wird mit 
max. 1,20 m festgesetzt. Die Neigungen müssen sich im Rahmen der o.a. Angaben halten. Ausnahmsweise is t bei kleinen Dachteilen (bis 
max. 1/3 der Gebäudelänge) eine Neigung bis 60° zul ässig.  
 
Dachaufbauten (Dachgauben) sind allgemein zulässig.  
Dacheinschnitte (Loggien) sind allgemein zulässig. 
Für die Eindeckung geneigter Dächer sind Materialien in den Farben naturrot bis altrot zu verwenden. Ausgenommen hiervon sind Materialien 
zur Nutzung der Sonnenenergie und begrünte Dächer. 
 



So finden Sie unsere Baugebiete !!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei Rückfragen stehen gerne zur Verfügung 
 

Verbandsgemeindeverwaltung Göllheim 
    Freiherr-vom-Stein-Straße 1 – 3 
    67307 Göllheim 
 
     

 
 
 
 
Ansprechpartner:  
 
Herr Zelt  Tel.: 06351 / 4909-10,  e-mail: zelt@goellheim.de 
Frau Leidinger Tel.: 06351 / 4909-42, e-mail: leidinger@goellheim.de 
Frau Held  Tel.: 06351 / 4909-22, e-mail: held@goellheim.de 
 
 
oder 
 
E - Mail an: bauplaetze@goellheim.de 

 
Baugebiet 
In den Bohngärten, 1. Bauabschnitt 

  


